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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
"Flächennutzungsplan 2030", Gemeinde Hardheim und Walldürn, 
Neckar-Odenwaldkreis (TK 25: 6321 Amorbach, 6322 Hardheim, 6323 Tauberbi-
schofsheim-West, 6421 Buchen (Odenwald), 6422 Walldürn, 6423 Ahorn)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Ihr Schreiben vom 10.08.2018  
 
Anhörungsfrist 17.09.2018 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://maps.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden. 
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen 
und alle übrigen Träger Öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 
 
 
Boden 
 
Zum derzeitigen Stand der Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. Ein entsprechender Umweltbericht wird erst 
noch erstellt. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Mehrere Planflächen liegen in Wasserschutzgebieten (in Hardheim 54 (G – „Ehemalige 
Nike-Stellung), in Höpfingen 22 ( W – „Unterdorf“), 25 (M – „Hofacker“), 28 (M – „Wald-
stetter Nordost“), 29 (W – „Glöckle III“); ,in Hardheim 57 (M – „Erftalstraße“), 41 (W – 
„Hecken-Schleifwehr“)). Auf die Bestimmungen der Rechtsverordnungen wird verwiesen. 
 
Die Planflächen in Walldürn 72 (G – „VIP III“), 45 (M und G – „Ziegelhütte“) und 87 (G – 
„Löschenäcker“) liegen derzeit nicht in einem Wasserschutzgebiet. Aktuell wird das 
Wasserschutzgebiet für die Marsbachbrunnen der Stadt Walldürn neu abgegrenzt. Die 
Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Beim derzeitigen Kenntnisstand kann noch nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Planflächen im neuen Wasserschutzgebiet liegen 
könnten (Zone III oder IIIA oder IIIB). 
 
Die Planflächen in Walldürn 73 (G – „Schöner Busch“) und 86 (M – „Leinenkugel“) liegen 
im näheren Umfeld einer bekannten Grundwasserverunreinigung mit chlorierten Kohlen-
wasserstoffen. Ob diese Gebiete auch von Verunreinigungen betroffen sind, ist beim 
LGRB noch nicht bekannt. 
 
 
Bergbau 
 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
 

http://maps.lgrb-bw.de/
http://geogefahren.lgrb-bw.de/
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
Valentina Marker 
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